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Genehmigung der Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation Nr. 190 über
die Beseitigung von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt und Nr. 191 zur Ande-
rung von Normen infolge der Anerkennung eines sicheren und gesunden Arbeitsum-
felds als grundlegendes Prinzip;
Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 30. April 2025 haben Sie uns eingeladen, zur Genehmigung der Überein-
kommen der lnternationalen Arbeitsorganisation Nr. 190 über die Beseitigung von Gewalt und
Belästigung in der Arbeitswelt und Nr. 191 zur Anderung von Normen infolge der Anerkennung
eines sicheren und gesunden Arbeitsumfelds als grundlegendes Prinzip Stellung zu nehmen.

Der Kanton Nidwalden sieht keine Elemente, welche gegen eine Ratifizierung der Überein-
kommen Nr. 190 sowie Nr. 191 sprechen würden.

Besten Dank für die Kenntnisnahme.
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